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§ 117 ZolIR-DG Vollstreckungshilfe

ZolIR-DG - Zollrechts-Durchfuhrungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

1. (1)Amtshilfe zur Einhebung und zwangsweisen Einbringung (Vollstreckung) von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben
wird nur geleistet nach Mal3gabe
1. a)volkerrechtlicher Vereinbarungen oder
2. b)der Richtlinie 2010/24/EU Uber die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte
Steuern, Abgaben und sonstige MaRnahmen, Abl. Nr. L 84 vom 31.3.2010 S. 1 (Beitreibungsrichtlinie).
2. (2)In einem Ersuchen an eine auslandische Zollbehdrde ist, wenn einem gleichartigen Ersuchen dieser Behdrde
nicht entsprochen werden kdnnte, auf das Fehlen der Gegenseitigkeit hinzuweisen.
3. (3)Bedingungen, die eine ausldandische Zollbehdrde anlaBlich der Gewahrung von Amtshilfe gestellt hat, sind
einzuhalten.
4. (4)§ 112 Abs. 1 und 2 gelten fiur die Vollstreckungshilfe sinngemaR.

In Kraft seit 01.01.2012 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/112
file:///

	§ 117 ZollR-DG Vollstreckungshilfe
	ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz


